
 

 

Stadt Buchen (Odenwald)            Neckar-Odenwald-Kreis 
 
 

Bekanntmachung der 
4. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – 

AbwS) der Stadt Buchen (Odenwald) vom 11. Januar 2010 
 
 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Buchen (Odenwald) am 2. November 2020 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 
 

Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) der Stadt Buchen (Oden-
wald) vom 11. Januar 2010, zuletzt geändert am 01. Januar 2020, wird wie folgt geändert: 
 
 

§ 3 
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Bestimmung dieser Satzung be-

rechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen 
und das gesamte auf den Grundstücken anfallende Abwasser der Stadt im Rahmen des § 46 Abs.1 und Abs. 2 WG 
zu überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt 
an die Stelle des Eigentümers 

 
§ 42 

Höhe der Abwassergebühr 
 

(1)  Die Schmutzwassergebühr (§40) beträgt je m³ Abwasser     2,50 Euro. 
 

(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² versiegelter Fläche   0,39 Euro. 
 

(3)  Beginnt oder endet die gebührenpflichte Benutzung in den Fällen des § 40a während des Veranlagungszeitraums, 
wird für jeden Kalendertag, im dem die Gebührenpflicht besteht, der entsprechende Teil der Jahresgebühr ange-
setzt. 

 
§ 44 

Vorauszahlungen 

 
(1)  Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. 

Diese sind anteilig für den, der Vorauszahlung zugrunde gelegten Zeitraum zu bemessen. Die Vorauszahlungen 
entstehen mit Beginn des jeweiligen Vorauszahlungszeitraums von einem Kalendermonat; somit zum 01.01., 01.02., 
01.03., 01.04., 01.05., 01.06., 01.07., 01.08., 01.09., 01.10., 01.11., 01.12.. Beginnt die Gebührenpflicht während des 
Veranlagungszeitraums, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Vorauszahlungszeitraums von 
einem Kalendermonat. 

(2)  Jeder Vorauszahlung ist ein zwölftel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs bzw. ein zwölftel der zuletzt 
festgestellten versiegelten Grundstücksfläche zugrundezulegen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht werden 
der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch und der Anteil der jährlichen Niederschlagswassergebühr geschätzt. 

(3)  Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum 
angerechnet. 

(4)  In den Fällen des § 38 Abs. 2 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 



 

 

§ 2 
 
Diese 4. Änderungssatzung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. 
 

Hinweis:  
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Buchen (Odenwald) geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Diese Bekanntmachung ist gemäß § 27 a Landesverwaltungsverfahrensgesetz auch auf der Homepage der Stadt Bu-
chen (Odenwald) unter http://www.buchen.de/buergerservice/oeffentliche-bekanntmachungen.html veröffentlicht. 
 

 

Buchen, 3. November 2020 

gez. Roland Burger  

Bürgermeister 

http://www.buchen.de/buergerservice/oeffentliche-bekanntmachungen.html

